
Der Hauptausschuss Allgemeines des DVA 
hat am 18.01.2018 beschlossen, dass die 

VOB/B zunächst nicht verändert wird. Begrün-
det wurde dies damit, dass zunächst einmal die 
aktuelle Diskussion zum BGB-Bauvertrag in 
der Fachwelt und der Rechtsprechung beobach-
tet werden soll. Ferner soll abgewartet werden, 
welche Vorschriften der VOB/B von der Recht-
sprechung in Zukunft als unvereinbar mit den 
neuen gesetzlichen Leitbildern angesehen wer-
den. Diese Haltung des DVA ist bis zu einem 
gewissen Grad verständlich, in der Sache den-
noch falsch. Durch die unveränderte Weitergel-
tung der VOB/B (2016) entsteht nicht mehr 
Rechtssicherheit, sondern weniger.
Letztlich unterstellt der DVA, dass der Verände-
rungsbedarf in der VOB/B im Moment noch 
nicht genau genug beurteilt werden könne. Ge-
nau das ist aber unzutreffend. 
Die Leidtragenden dieser Entscheidung sind in 
erster Linie die öffentlichen Auftraggeber. Jeder 
private Auftraggeber hat es in der Hand, durch 
eine sinnvolle Vertragsgestal-
tung die Regelungen der VOB/
B, die einer Inhaltskontrolle 
nicht standhalten, abzuändern. 
Öffentliche Auftraggeber sollen 
jedoch die VOB/B unverändert 
vereinbaren, allerdings scheitert 
dies häufig daran, dass sich in 
den Vorbemerkungen der Lei-
stungsverzeichnisse oder im Leistungsverzeich-
nis selbst dann doch wieder abweichende Rege-
lungen finden. Solche zu erkennen und aus den 
Vergabeunterlagen zu entfernen, ist schwierig 
und wird in vielen Fällen nicht gelingen.

Veränderungsbedarf in der VOb/b
Zunächst steht fest, dass das Recht des Auftrag-
gebers, auch bei geringfügigen Mängeln eine so-
fortige Mangelbeseitigung zu verlangen und ge-
gebenenfalls sogar den Vertrag kündigen zu 
können, mit der geänderten Rechtsprechung 
des BGH und den neuen Kündigungsregeln im 

BGB nicht mehr zu vereinbaren ist. 
Ferner ist seit Jahren bekannt, dass – ebenfalls 
aufgrund einer geänderten Rechtsprechung – 
Teilkündigungen und damit auch Ersatzvornah-
men vor Abnahme praktisch unmöglich sind.
Schließlich wird seit Jahren diskutiert, dass die 
Preisanpassungsvorschriften der VOB/B nicht 
ausreichend transparent formuliert sind. Der 
BGH hat in einer Entscheidung bereits ange-
deutet, dass er § 2 Abs. 5 und § 2 Abs. 6 für in-
transparent hält. Im konkret entschiedenen Fall 
erklärte der BGH aber, wenn sich beide Ver-
tragspartner darin einig wären, wie die Rege-
lungen gehandhabt werden sollen, dann finde 
eine Inhaltskontrolle nicht statt. 
Völlig unabhängig von der AGB-rechtlichen 
Problematik ist es für die Auftragnehmerseite 
schon seit langem ein Ärgernis, dass die „Schluss-
zahlungsfalle“ mit ihrer unzumutbar kurzen 
Frist nicht endlich überarbeitet wird und dass es 
in der VOB/B keine vernünftige Regelung zur 
Kostenerstattung bei Bauzeitverlängerungen 

gibt. § 6 Abs. 6 VOB/B greift be-
kanntlich nur bei Verschulden 
ein, welches häufig nicht vor-
liegt. 
Außerdem fehlt eine angemes-
sene Regelung zur Gefahrtra-
gung vor Abnahme, denn die ge-
setzliche Regelung in § 644 (der 
Unternehmer trägt die Gefahr 

bis zur Abnahme des Werkes) passt für eine Au-
towerkstatt, aber nicht für eine Baustelle. Wie 
eine angemessene  Haftungsverteilung aussehen 
könnte, muss sicher diskutiert werden, aber Fakt 
ist, dass der Auftraggeber durch die gleichzeitige 
Tätigkeit vieler Gewerke eine Gefahrensituation 
schafft, die es nicht gibt, wenn ein Unternehmer 
allein an seinem Werk arbeitet.
Schließlich sollte auch die fiktive Abnahme ge-
ändert werden, denn die Fristen sind viel zu 
kurz. Ziel sollte eine VOB/B sein, deren unver-
änderte Vereinbarung empfohlen werden kann. 


Die VOB/B wird (zunächst) nicht an 
das neue Bauvertragsrecht angepasst

aktuell

...mit dem neuen BGB-Bauvertrags-
recht; seit dem 01.01.2018 gelten die 
neuen Vorschriften für alle neu abge-
schlossenen Verträge. 
Wie die Rechtsprechung mit diesen 
Neuregelungen umgehen wird, bleibt 
abzuwarten. Aus diesem Grund hat 
auch der DVA zunächst davon Abstand 
genommen, die VOB/B zu novellieren. 
Wir finden das schade, weil die VOB/B 

auch aus anderen Gründen dringend 
überarbeitungsbedürftig ist (s. neben-
stehenden Beitrag). 
Auch das Datenschutzrecht wird sich 
ab Mai 2018 erheblich ändern. Aus 
diesem Grund kommentieren wir die 
wichtigsten Neuregelungen in einem 
zweiteiligen Beitrag (s. S. 4). 
Von den besprochenen Entschei-
dungen sind die Urteile des BGH zur 
Unwirksamkeit von Sicherheitsabreden 
hervorzuheben; hier besteht Hand-
lungsbedarf (s. S. 2). 
Schließlich freuen wir uns, dass die 
neue Hauptgeschäftsführerin der FG 
Bau, Frau Dr. Manja Schreiner, Zeit für 
ein interessantes Interview mit uns ge-
funden hat.  
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 Jetzt wird‘s ernst...

rechtsanwalt 
dr. ulrich  
dieckert

Der DVA zaudert.

Das ist Schade



Wenn der auftraggeber in seinen agb 
vorgibt, dass der auftragnehmer zur ab-
lösung eines gewährleistungseinbe-
haltes eine bürgschaft unter Verzicht des 
bürgen auf die einreden der aufrechen-
barkeit und der anfechtbarkeit stellen 
muss, macht dies die sicherungsabrede 
im bauvertrag unwirksam. ein bürge, der 
dennoch den bürgschaftsbetrag ausge-
zahlt hat, kann diesen zurückfordern.  
 BGH, Urteile vom 24.10.2017  
 - XI ZR 600/16 und XI ZR 362/15

In zwei am gleichen Tag ergangenen Urteilen 
hat der BGH entschieden, dass in der Praxis 

weit verbreitete Sicherungsabreden unwirksam 
sind. Die beiden Urteile haben eine große Be-
deutung für die Bauwirtschaft.  

die entscheidung des gerichts
Der BGH erklärt, dass eine Sicherungsabrede, 
die es dem Auftragnehmer auferlegt, zur Ablö-
sung eines Gewährleistungseinbehaltes eine 
Bürgschaft mit einem den Bürgen unangemes-
sen benachteiligenden und damit unzulässigen 
Regelungsinhalt zu stellen, gleichzeitig auch 
den Auftragnehmer benachteiligen würde und 
deshalb unwirksam sei. 
Das ist weit hergeholt. Kein 
Auftragnehmer hatte in der 
Vergangenheit Schwierig-
keiten, eine Gewährleistungs-
bürgschaft mit dem Inhalt zu 
beantragen bzw. zu erhalten, 
dass der Bürge auf die Einre-
den der Aufrechenbarkeit und 
der Anfechtbarkeit verzichten muss.
In seiner Argumentation übersieht der BGH 
auch, dass sämtliche Kautionsversicherer frei-
willig die Ausstellung von Bürgschaften unter 
Verzicht auf die Einreden der Aufrechenbarkeit 
und der Anfechtbarkeit angeboten haben und 
weiterhin anbieten. Ein Bürge, der gegenüber 
seinen Kunden die Ausstellung bestimmter 
Bürgschaften mit einem für ihn nachteiligen, 
aber selbst formulierten Inhalt anbietet, kann 
sich nach unserer Auffassung nicht hinterher, 
wenn er die entsprechende Bürgschaft ausge-

stellt hat, darauf berufen, dass ihn die Bürg-
schaftsbedingungen unangemessen benachtei-
ligen würden. 
Tatsächlich ist die Benachteiligung des Bürgen 
auch gering, denn die beiden Einreden haben 
so gut wie keine praktische Bedeutung. Wenn 
der Auftragnehmer noch existiert und ihm tat-
sächlich aufrechenbare Gegenansprüche zur 
Seite stehen, wird er regelmäßig selbst die Auf-
rechnung erklären. Gleiches gilt sinngemäß für 
die Erklärung einer Anfechtung. Zudem ver-
fügt der Bürge in der Regel über keinerlei Un-
terlagen über etwaige aufrechenbare Gegenan-
sprüche oder Anfechtungsgründe.
Aus diesem Grund halten wir die beiden Ent-
scheidungen des BGH inhaltlich für stark dis-
kussionswürdig. Gleichwohl muss man sich 
damit abfinden, dass dies nun so entschieden 
wurde und sollte die bisherigen Muster nicht 
mehr nutzen!.

hinWeis für die Praxis
Jeder Auftragnehmer sollte sich ansehen, wel-
che Gewährleistungsbürgschaften er in den 
vergangenen Jahren an Auftraggeber überge-
ben hat. Stellt er fest, dass im Bauvertrag eine 

Bürgschaft unter Verzicht auf 
die Einreden der Aufrechen-
barkeit und der Anfechtbar-
keit gefordert wurde und wur-
de die Bürgschaft auch ent-
sprechen ausgestellt, kann der 
Auftragnehmer diese Bürg-
schaften unter Verweis auf die 
Unwirksamkeit der Siche-

rungsabrede vorzeitig zurückverlangen. Der 
Auftraggeber kann mit der Bürgschaft ohnehin 
nichts anfangen, da nach Bekanntwerden der 
beiden Urteile ohnehin kein Bürge mehr auf 
eine solche Bürgschaft zahlen wird.
Umgekehrt müssen Auftraggeber darauf gefasst 
sein, dass Bürgen schon bezahlte Beträge zu-
rückfordern können. Ob die Versicherungs-
wirtschaft sich tatsächlich dazu entschließt, flä-
chendeckend Rückforderungen geltend zu ma-
chen, erscheint allerdings zweifelhaft.  

Unwirksame Sicherungsabreden 
weit verbreitet!

die Wichtigsten entscheidungen des letzten Quartals
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auch bei einem hinsichtlich des gesamt-
preises unauffälligen angebot darf der auf-
traggeber aufklärung zu einzelpreisen verlan-
gen, wenn diese sowohl von den eigenen 
Preisen des bieters zu ähnlichen Positionen 
als auch von den Preisen der konkurrenten 
exorbitant abweichen und diese abwei-
chungen weder durch einen höheren 
leistungsumfang noch durch marktgegeben-
heiten oder -besonderheiten zu erklären sind. 
 Beschluss des OLG Koblenz vom 04.01.2018 
 - Verg 3/17

Der öffentliche Auftraggeber darf Aufklä-
rung zu Einzelpreisen verlangen, selbst 

bei einem hinsichtlich des Gesamtpreises un-
auffälligen Angebotes. Ein Bieter, der die ihm 
gestellten Fragen nicht innerhalb der gesetzten 
Frist beantwortet, wird ausgeschlossen.

sachVerhalt
Der Auftraggeber schrieb die Erweiterung ei-
ner Abwasserreinigungsanlage aus. Zum Sub-
missionstermin lagen vier Angebote vor. Die 
Antragstellerin, deren Gesamtpreis unauffällig 
war, hatte das niedrigste Angebot abgegeben. 
Jedoch gab es bei einigen Einheitspreisen Auf-
fälligkeiten. Die Antragstellerin hatte bei meh-
reren Positionen Einheitspreise eingetragen, 
die teilweise erheblich unter den Preisen der 
konkurrierenden Bieter lagen. 
Nachdem den Auftraggeber di-
ese Probleme aufgefallen wa-
ren, forderte er mit Schreiben 
vom 19.07.2017 die Antragstel-
lerin zur Vorlage der ausge-
führten Preisblätter auf. Ferner 
bat der Auftraggeber um Auf-
gliederung der Einheitspreise. 
Dies geschah, führte jedoch 
nicht zu einer Aufklärung. Der Auftraggeber 
forderte im Rahmen eines Bietergesprächs am 
21.08.2017 weitere Aufklärung. Hierzu stellte 
sie zu diversen Positionen Fragen, die jedoch 
seitens der Antragstellerin lediglich auswei-
chend beantwortet wurden. Mit Schreiben 
vom 31.08.2017 teilte der Auftraggeber der An-
tragstellerin mit, dass das Angebot ausgeschlos-
sen werde und die Beigeladene beauftragt wer-

den solle. Den Nachprüfungsantrag hat die 
Vergabekammer zurückgewiesen.

die entscheidung
Der Antrag auf Verlängerung der aufschie-
benden Wirkung gemäß § 173 Abs. 1 S. 3 GWB 
ist erfolglos. Das OLG Koblenz führt sehr deut-
lich aus, dass die sofortige Beschwerde keine Er-
folgsaussichten hat. Das OLG arbeitet zunächst 
heraus, dass eine Aufklärung von Einheitsprei-
sen gemäß § 15 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A auch 
dann berechtigt ist, wenn der Gesamtpreis des 
Angebotes unauffällig ist. Die Aufklärung der 
Einheitspreise ist notwendig, um den Verdacht 
einer Mischkalkulation auszuschließen. Aus-
weichende Antworten eines Bieters braucht die 
Vergabestelle nicht zu akzeptieren. Die Aufklä-
rung hat, so das OLG weiter, innerhalb der zwi-
schen dem Auftraggeber und Bieter bestehen-
den Rechtsverhältnis zu erfolgen und zwar in-
nerhalb der vom Auftraggeber festgesetzten 
Frist. Aufklärungen, die sich erstmals in Schrift-
sätzen in die Vergabekammer oder den Vergabe-
senat finden, sind daher unbeachtlich. 

PraxishinWeis: 
Diese Entscheidung verdeutlicht, dass Bieter 
gehalten sind, Fragen der Vergabestelle zu be-
antworten. Ebenso verdeutlicht diese Entschei-
dung, dass eine Vergabestelle berechtigt ist, 

auch bei einem im Gesamtpreis 
unauffälligen Angebot eine Auf-
klärung von einzelnen Einheits-
preisen zu verlangen, um den 
Verdacht einer Mischkalkulati-
on auszuschließen. Fragen der 
Vergabestelle hat der Bieter kon-
kret zu beantworten. Auswei-
chende Antworten oder die Ver-
weigerung der Antwort sind 

nicht zulässig, sondern führen zum Ausschluss. 
Bieter haben darüber hinaus nicht das Recht, 
sich mit der Beantwortung der gestellten Fra-
gen Zeit zu lassen. Vielmehr sind die Antwor-
ten innerhalb der seitens der Vergabestelle ge-
setzten Frist zu geben. Spätere Antworten oder 
Erklärungen, die in Schriftsätzen im Rahmen 
eines Vergabenachprüfungsverfahrens eingerei-
cht werden, sind nicht ausreichend.  

Wer Fragen nicht beantwortet, 
wird ausgeschlossen 

die Wichtigsten entscheidungen des letzten Quartals aktuelles

Beantwortet ein 
Bieter Fragen 

nicht, wird aus-
geschlossen

ra dr. benedikt 
Overbuschmann 
zum fachanwalt 
für Vergaberecht 
ernannt

      Fachanwalt für Vergaberecht 

Wir dürfen Sie darüber informieren, 
dass unser Kollege, Rechtsanwalt Dr. 
Benedikt Overbuschmann, Ende des 
vergangenen Jahres von der Rechtsan-
waltskammer zum Fachanwalt für Ver-
gaberecht ernannt wurde, nachdem er 
die praktischen und theoretischen 
Kenntnisse im Bereich des Vergabe-
rechts gegenüber der Rechtsanwalts-
kammer nachgewiesen hat. Damit wird 
sein Engagement und Fachwissen im 
Vergaberecht gewürdigt, das unseren 
Mandanten schon seit vielen Jahren 
zugute kommt. Dr. Overbuschmann 
vertritt Mandanten nicht nur in vergabe-
rechtlichen Streitigkeiten, sondern berät 
Auftraggeber und Auftragnehmer be-
reits im Vorfeld von Vergaben, damit 
Fehler und Streitigkeiten erst gar nicht 
entstehen. 
Neben der praktischen Arbeit für unse-
re Mandanten ist Herr Dr. Overbusch-
mann auch publizistisch tätig. In dem 
von Dieckert/Osseforth/Steck heraus-
gegebenen Praxiskommentar zum Ver-
gaberecht, kommentiert Herr Dr. Over-
buschmann Teile des zweiten Ab-
schnitts der VOB/A sowie des GWB. 
Darüber hinaus arbeitet Herr Dr. Over-
buschmann für den im Bundesanzeiger 
Verlag erscheinenden Kommentar zur 
VGV/UVVGO mit. Schließlich kommen-
tiert Herr Dr. Overbuschmann auch in 
einem neuen Kommentar zur SektVO 
die Regelungen über den elektro-
nischen Katalog und die Nachweisfüh-
rung.
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Am 25.05.2018 tritt die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) in allen Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union in Kraft. 
Deren Regelungen gelten direkt und unmittelbar 
für alle öffentlichen und nicht öffentlichen Stel-
len (d. h. auch für Unternehmen), ohne dass es 
eines besonderen gesetzlichen Umsetzungsaktes 
bedarf. Gleichwohl wird zeitgleich mit der DS-
GVO ein neues Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG-neu) in Kraft treten, 
mit dem die zahlreichen Öff-
nungsklauseln der Grundver-
ordnung ausgefüllt und eine 
Reihe von Anforderungen im 
vertrauten nationalen Rechts-
rahmen wiederholt werden. Das 
macht die Sache für die betrof-
fenen Unternehmen nicht ein-
facher, weil sie ihre Pflichten 
künftig aus zwei nebeneinanderstehenden Regel-
werken ableiten müssen.

Mit dem neuen Recht werden die Anforde-
rungen an den Umgang mit personenbezogenen 
Daten für die datenverarbeitenden Stellen ver-
schärft. Daraus ergibt sich ein nicht zu unter-
schätzender Handlungsbedarf. Dies betrifft so-
wohl die Anpassung der Datenverarbeitungspro-
zesse als auch deren Dokumentation und Begrün-
dung. Denn die Beweislast für eine gesetzeskon-
forme Datenverarbeitung liegt künftig auf Seiten 
der verarbeitenden Stelle (vgl. Artikel 5 Abs. 2 
DS-GVO). Der Anpassungsdruck für die Unter-
nehmen resultiert im Wesentlichen daraus, dass 
der Bußgeldrahmen für datenschutzwidrige Ver-
arbeitung drastisch erhöht wurde. So können die 
Aufsichtsbehörden künftig bei Verstößen Buß-
gelder bis zum 20 Mio. oder im Fall eines Unter-
nehmens bis zu 4 % des gesamten weltweit er-
zielten Jahresumsatzes verhängen, je nachdem, 
welcher der Beträge höher ist (vgl. Art 83 DS-
GVO). Zwar muss die Aufsichtsbehörde bei der 
Verhängung derartiger Sanktionen das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip beachten. Gleichwohl sind 
verarbeitende Stellen gut beraten, ihre daten-
schutzrechtlichen Pflichten ernst zu nehmen und 
sich auf Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden 
vorzubereiten.

die Wichtigsten unternehmens-
bezOgenen Pflichten

Es ist im Rahmen dieses Aufsatzes unmög-
lich, das neue Datenschutzrecht in allen seinen 
Einzelheiten darzustellen Stattdessen soll ver-
sucht werden, die wichtigsten unternehmens-
bezogenen Pflichten zusammenzufassen, um 
den Handlungsbedarf bis zum Inkrafttreten der 
Neuregelungen aufzuzeigen. Dieser besteht für 

alle Stellen, welche personenbe-
zogene Daten ganz oder teil-
weise automatisiert verarbeiten, 
wobei auch die nichtautomati-
sierte Verarbeitung solcher Da-
ten betroffen ist, die in einem 
Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen 
(vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BDSG-
neu). Unter dem Begriff „perso-

nenbezogene Daten“ werden nach der Definiti-
on in Artikel 4 Nr. 1 der DS-GVO alle Informa-
tionen verstanden, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Person 
beziehen. 

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sämt-
liche Daten der Mitarbeiter und Kunden sowie 
Daten von Dienstleistern und sonstigen Ver-
tragspartnern einschließlich Bilddaten von 
überwachten Personen dem Datenschutzrecht 
unterliegen. Das betrifft sämtliche Formen der 
Verarbeitung, wie das Erheben, das Erfassen,  
die Speicherung, die Anpassung oder Verände-
rung, die Übermittlung, die Verknüpfung, das 
Löschen oder die Vernichtung (vgl. Definiti-
onen Artikel 4 Nr. 2 DS-GVO). 

1. datenschutzkonforme datenverarbei-
tung, auftragsverarbeitung

Gemäß Artikel 24 hat der Verantwortliche 
(hier: das Unternehmen) geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen umzusetzen, 
um eine datenschutzkonforme Bearbeitung 
personenbezogener Daten sicherzustellen. Die-
se bereits seit langem bestehende Grundpflicht 
wird konkretisiert durch neue Vorgaben zur 
Technikgestaltung in Artikel 25 DS-GVO. Ins-
besondere soll der Verantwortliche durch geeig-

nete Voreinstellungen sicherstellen, dass grund-
sätzlich nur solche personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, deren Verarbeitung für den 
jeweils bestimmten Verarbeitungszweck erfor-
derlich ist (vgl. Artikel 25 Abs. 2 DS-GVO). 
Des Weiteren hat der Verantwortliche seine Da-
tenverarbeitungssysteme so zu gestalten, dass 
diese vor missbräuchlichem Zugriff geschützt 
sind (vgl. Artikel 32 DS-GVO). Unternehmen 
müssen prüfen, ob diese Voraussetzungen für 
alle unternehmensinternen Datenverarbei-
tungsvorgänge gegeben sind. 

Lässt der Verantwortliche personenbezogene 
Daten durch Dritte verarbeiten (sogenannte 
Auftragsverarbeiter), hat er die Vorgaben aus 
Artikel 28 DS-GVO zu beachten. Danach darf 
die Verarbeitung nur auf Grundlage eines Ver-
trages erfolgen, in dem Gegenstand, Dauer, Art 
und Zweck der Verarbeitung, Art der personen-
bezogenen Daten, die Kategorien betroffener 
Personen und die Pflichten und Rechte des Ver-
antwortlichen festgelegt sind. Die Auftrags-
datenverarbeitung ist nur zulässig, wenn der 
Auftragsverarbeiter hinreichende Garantien für 
eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung bie-
tet. Dabei obliegen ihm die gleichen Pflichten 
wie dem Auftraggeber.

Unternehmen müssen prüfen, ob im Ver-
hältnis zu allen Auftragsverarbeitern (z. B. 
Lohnbüro, Agenturen etc.) datenschutzkon-
forme Verträge vorliegen. Solcher Verträge be-
darf es im Übrigen nach dem neuen Recht 
auch, wenn sich mehrere Verantwortliche die 
Bearbeitung von personenbezogenen Daten tei-
len (z. B. innerhalb eines Konzerns). Auch dies 
muss in einer schriftlichen Vereinbarung festge-
halten werden (vgl. Artikel 26 DS-GVO).

(Fortsetzung in Newsletter 2/2018: Dokumen-
tationspflichten, Informationspflichten, Da-
tenschutz-Folgeabschätzung, Datenschutzbe-
auftragte, Sanktionen etc.). 

Der Countdown läuft: 
Neues Datenschutzrecht ab Mai 2018

aufsatz

- Die wichtigsten Pflichten für Unternehmen auf einen Blick - Teil 1

Für Unternehmen 
besteht ein 
erheblicher 

Handlungsbedarf



der auftragnehmer kann sich wegen 
eines mangels am bauwerk gegenüber 
dem bauherrn auf die mitverursachung 
durch den architekten als dessen erfül-
lungsgehilfen berufen, selbst wenn er 
dessen Planungsfehler erkannt hat, aber 
eine bedenkenanzeige nicht beweisen 
kann. 
 KG, Urteil vom 29.12.2017
 - 21 U 120/15

Der Bauherr verlangte von dem Auftragneh-
mer, Kosten für die Beseitigung von Män-

geln an Fensterfassadenelementen (Parallel-Schie-
be-Kipp-Elementen) zu zahlen. Daneben ver-
langte der Bauherr von seinem Generalplaner 
Schadenersatz wegen fehlerhafter Planung und 
Bauüberwachung. Das Landgericht war in erster 
Instanz der Auffassung, dass die Fensterelemente 
in funktionaler Hinsicht mangelhaft seien, weil 
sie eine anspruchsvolle Bedienung erforderten 
und bei dem bestimmungsgemäß wechselnden 
Benutzerkreis des Gebäudes schadensträchtige 
Fehlbedienungen praktisch unvermeidbar waren. 
Bei einer Funktionsprüfung mit ca. 10.000 Bedi-
enzyklen durch ein externes Institut wurde u.a. 
darauf hingewiesen, dass die Fensterelemente ei-
ner besonderen Einweisung bedurften, anderen-
falls Schäden nicht auszuschließen seien. Das 
Landgericht war ferner der Auffassung, dass die 
Reparaturanfälligkeit ihre Ursache insbesondere 
in der seinerzeit noch nicht aus-
reichend erprobten Anwendung 
des Öffnungsmechanismus hat-
te, so dass der Mangel in Form 
der fehlenden Funktionalität 
schon in der insoweit fehler-
haften Planung angelegt war. 
Sowohl der Auftragnehmer als 
auch der Generalplaner wurden 
verurteilt. 

Der Auftragnehmer hatte zwar behauptet, 
entsprechende Bedenken angezeigt zu ha-

ben, konnte dies aber im Prozess letztlich nicht 
beweisen, weshalb er für den von ihm baulich 
umgesetzten Planungsfehler nicht gem. §§ 13 Nr. 
3, 4 Nr. 3 VOB/B von der Haftung befreit war. 
Der Bauherr war der Auffassung, dass der Auf-
tragnehmer wegen der behaupteten Bedenkenan-
zeige eingeräumt habe, den Planungsfehler er-

kannt zu haben. Deshalb hafte er allein und kön-
ne sich nicht auf ein Mitverschulden des Bauherrn 
berufen, weil er ohne (nachgewiesene) Bedenken-
anzeige weitergebaut habe. Nach der Rechtspre-
chung des BGH, Urt. v. 11.10.1990, Az. VII ZR 
228/89, sei der Auftragnehmer insofern allein für 
den Mangel verantwortlich.

die entscheidung des gerichts
Das Kammergericht bestätigte 
in der Berufungsinstanz, dass 
die Fenster (funktional) man-
gelhaft seien, sich aber der 
Bauherr anspruchsmindernd 
sowohl gegenüber dem Auf-
tragnehmer als auch gegenüber 
dem Generalplaner ein eigenes 
Mitverschulden entgegenhal-
ten lassen muss, gegenüber 
dem Auftragnehmer außerdem die Mitverant-
wortung des Generalplaners als seines pla-
nenden Architekten und Erfüllungsgehilfen ge-
mäß §§ 254, 278 BGB. 
Im Unterschied zum OLG Stuttgart (Urteil 
vom 15.04.2014, 10 U 127/13) entschied das 
Kammergericht, dass auch bei einem be-
haupteten, aber nicht bewiesenen Bedenken-
hinweis des Auftragnehmers ein Mitverschul-
den des Bauherrn in Betracht kommt. Dies sei 
anders als bei dem zu einem Mangel „wissend 
schweigenden Bauunternehmer“ zu beurteilen, 

der grundsätzlich allein hafte. 
Wenn der Auftragnehmer ei-
nen Bedenkenhinweis zwar 
behauptet, aber nur nicht be-
weisen kann, darf der Bauherr 
nicht einerseits die damit im-
manente Kenntnis des Auf-
tragnehmers isoliert unstreitig 
stellen, aber sich andererseits 

darauf berufen, den Hinweis nicht erhalten zu 
haben. Unstreitig stellen könnte die Beklagte le-
diglich den vollständigen Vortrag der Klägerin 
zum Bedenkenhinweis, sie kann sich bei einem 
einheitlichen Sachvortrag jedoch nicht heraus-
suchen, welchen Teil des Vortrags sie für zutref-
fend und welchen für streitig betrachten will. 
Das Mitverschulden des Bauherrn bestand da-
rin, dass dieser fest in die Bauplanung einge-
bunden war und den Baufortschritt mit hoher 

eigener Sachkunde steuerte. Er war somit in ge-
steigertem Maße in der Lage, die Risiken zu er-
kennen, die letztlich aus den planerischen Vor-
gaben resultierten. Nach seinem Kenntnisstand 
hätte der Bauherr Einfluss auf die Bauausfüh-
rung mit dem Ziel nehmen können, auf die ris-
kante und fehleranfällige Ausführung zu ver-
zichten, wie es letztlich auch im Wege der Män-
gelbeseitigung geschehen ist. Unterlässt es der 

Bauherr es aber, ein erkenn-
bares Risiko zu minimieren 
und bleibt er bei der Entschei-
dung für eine neuartige und 
in puncto Bedienbarkeit er-
kennbar riskante Bauweise, so 
begründe dies ein Mitver-
schulden im Sinne einer Ver-
letzung einer Obliegenheit ge-
gen sich selbst (vgl. BGH, 

Urt. v. 20.06.2013, VII ZR 4/12 „Steilhang“). 
Dazu muss der Bauherr sich gegenüber dem 
Bauunternehmer auch die Planungsfehler ihrer 
Architekten als sein Erfüllungsgehilfe gemäß §§ 
254, 278 BGB zurechnen lassen (vgl. BGH, 
Urt. v. 15.05.2013, VII ZR 257/11). 

hinWeis für die Praxis
Das Gericht sah schon die erschwerte Bedien-
barkeit der Fensterelemente und die Schadens-
trächtigkeit bei möglicher Fehlbedienung als 
funktionalen Mangel an. Gerade wegen der zu-
nehmend strengen Beurteilung im Hinblick auf 
funktionale Mängel, sind Bedenkenhinweise 
möglichst präzise zu formulieren, um dem Auf-
traggeber unmissverständlich zu verdeutlichen, 
welche praktischen Folgen aus der Nichtbeach-
tung drohen. Nach dem Urteil des OLG Stutt-
gart drohte dem Auftragnehmer das prozesstak-
tische Dilemma, dass ihm das Berufen auf die 
Bedenkenanzeige als Eingeständnis der Kennt-
nis des Mangels zur Last gelegt wird, aber bei 
unzureichender oder nicht nachweisbarer Mit-
teilung das sonst bestehende Mitverschulden 
des Auftraggebers ausgeschlossen sei. Auch 
wenn das Kammergericht hier differenzierter 
entschieden hat, verbleibt ein hohes Risiko, 
dass der Auftragnehmer seine Situation bei un-
klarem Bedenkenhinweis eher verschlechtert als 
verbessert..  

Nummer 1 | Januar 2018 seite 5

die Wichtigsten entscheidungen des letzten Quartals

Keine 
prozessuale 

„Rosinenpickerei“

Mithaftung des Bauherrn bei strittigem 
Bedenkenhinweis

Unterlassene 
Risikominimierung: 

Mitverschulden



seite 6 Nummer 1 | Januar 2018

der auftragnehmer schuldet grundsätz-
lich die einhaltung der allgemein aner-
kannten regeln der technik zum zeit-
punkt der abnahme. dies gilt auch bei 
einer änderung der allgemein aner-
kannten regeln der technik zwischen 
Vertragsschluss und abnahme. 
 BGH, Urteil vom 14.11.2017  
 - VII ZR 65/14

Die Klägerin erteilte der Beklagten im März 
2007 den Auftrag zur Errichtung von Pult-

dachhallen. In der Gebäudebeschreibung ist für 
die Hallen eine Schneelast von 80 kg/m² angege-
ben. Dies entsprach der DIN 1055-5 (1975) und 
der im Jahr 2006 erteilten Baugenehmigung. 
Allerdings wurde die DIN zwi-
schenzeitlich geändert; nach 
den technischen Vorgaben der 
DIN 1055-5 (2005) war eine 
Schneelast von 139 kg/m² anzu-
setzen. Die neuen Vorgaben zu 
den bei Bauvorhaben anzuset-
zenden Schneelasten zählten 
spätestens ab dem Jahr 2010 zu 
den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik. 
Die verbindliche bauaufsichtliche Einführung 
der geänderten DIN 1055-5 (2005) erfolgte je-
doch erst für Bauvorhaben, deren Genehmi-
gung nach dem 01.01.2007 beantragt wurde. 
Da im vorliegenden Fall die Baugenehmigung 
bereits im Jahre 2006 erteilt wurde, war das 
Bauvorhaben trotz Änderungen zur Schneelast 
öffentlich-rechtlich zulässig.  
Die Beklagte errichtete die Hallen in der Zeit 
bis August 2007. Eine Abnahme erfolgte nicht. 
Die Klägerin forderte die Beklagte erfolglos zur 
Verstärkung der Dachkonstruktion und ver-
langte schließlich die Zahlung eines Vorschusses 
zur Mängelbeseitigung.

die entscheidung des gerichts
Der BGH bestätigte die Entscheidung des Be-
rufungsgerichts dahingehend, dass der Auftrag-
nehmer ein Bauwerk schuldet, das zum Zeit-
punkt der Abnahme den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entspricht. 

Für den Fall, dass sich der Stand der Technik 
zwischen Vertragsschluss und Abnahme ändert, 
hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierü-
ber und die damit verbundenen Konsequenzen 
und Risiken für die Bauausführung zu infor-
mieren, es sei denn, diese sind dem Auftragge-
ber bekannt oder ergeben sich ohne Weiteres 
aus den Umständen. 
Da  vorliegend keine Abnahme erfolgt war, 
müssen die Pultdächer grundsätzlich den neuen 
technischen Vorgaben der DIN 1055-5 (2005) 
entsprechen. Die Einhaltung der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik ist unabhängig 
davon geschuldet, ob ein Bauwerk öffentlich-
rechtlich zulässig ist und genutzt werden darf. 
Der BGH hat die Sache allerdings an das Beru-

fungsgericht zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung 
zurückverwiesen, denn nach 
dem Vortrag der Beklagten sei es 
der Klägerin im Hinblick auf ei-
nen engen Finanzspielraum ge-
rade darauf angekommen, die 
öffentlich-rechtlich noch zuläs-
sige und deutlich preiswertere 

Herstellungsart, die eine Schneelast von nur 80 
kg/m² gemäß der DIN 1055-5 (1975) vorsah, zu 
verwirklichen. 

HINWEIS FüR DIE PRAXIS
Für den Fall, dass sich die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zwischen Vertrags-
schluss und Abnahme ändern, bestehen für den 
Auftraggeber zwei Optionen:
Der Auftraggeber kann entweder die Einhal-
tung der neuen allgemein anerkannten Regeln 
der Technik verlangen, mit der Folge, dass ein 
aufwändigeres Verfahren zur Herstellung des 
Werks erforderlich werden kann, als im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses von den Parteien 
vorgesehen. Der Auftragnehmer kann dann 
aber im Regelfall eine Vergütungsanpassung 
verlangen.
Oder aber der Auftraggeber sieht von einer Ein-
haltung der neuen allgemein anerkannten Re-
geln der Technik und damit von einer etwaigen 
Verteuerung des Bauvorhabens ab.. 

Stand der Technik ändert sich – 
Worauf ist zu achten?

die Wichtigsten entscheidungen des letzten Quartals

Maßgebend ist 
der Stand der 
Technik zum 
Zeitpunkt der 

Abnahme

Veranstaltungen, auf denen Berufs-
träger unserer Kanzlei im nächsten 
Quartal als Referenten auftreten

das neue bauvertragsrecht:
auswirkungen für die Praxis
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 
25.01.2018, Leipzig
30.01.2018, Lünen
01.02.2018, Bergheim
08.02.2018, Hamburg
18.02.2018, Kornwestheim
27.02.2018, Augsburg
01.03.2018, Darmstadt
Veranstalter: Triflex

neues bgb-bauvertragsrecht
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 16.02.2018, Leipzig
Veranstalter: Security on Tour

Videoüberwachung - neues 
datenschutzrecht
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 21.02., 22.03., 
25.04.3 17.05.2018, Rödermark
Veranstalter: VIDEOR

neues datenschutzrecht
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 
14.03.2018, Fulda
20.04.2018, Stuttgart
Veranstalter: BHE-Akademie

Videoüberwachung nach dem 
neuen datenschutzrecht
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 
10.04.2018, Hamburg
17.04.2018, Düsseldorf
02.05.2018, München
Veranstalter: Axis

neues bgb-bauvertragsrecht
referent: RA Dr. Ulrich Dieckert
termin/Ort: 
12.05.2018, Stuttgart
Veranstalter: Siemens ST

termine
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Auch im ersten Quartal 2018  führen wir 
wieder unsere bewährten Schulungen zum 

Baurecht durch. Wie Sie der nachstehenden 
Übersicht entnehmen können, sprechen wir 
dabei sowohl Bauleiter als auch Baukaufleute 
und Poliere an. Wenn Sie diese Seminare für Ihr 
Unternehmen als Inhouse-Schulungen buchen 
wollen, sprechen Sie bitte unsere zuständige 
Frau Goltz unter jana.goltz@dieckert.de an. 
Diese nimmt auch Anmeldungen zu den u. a. 
Sammelschulungen entgegen.

Für alle Seminare gelten unsere auf www.
bauleiterschulung.de angegebenen Anmeldebe-
dingungen:

Schulungen im 1. Halbjahr 2018
WWW.bauleiterschulung.de

die komplette VOb/b an zwei tagen - unser 
meistgebuchtes seminar

datum: 15./16.03.2018       dauer: 2 Tage

referent: RA Bernd Kimmich 

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

konditionen: € 670,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

bauleiterschulung: 
die VOb/b in der Praxis (münchen)

die wichtigsten neuregelungen des 
bgb-bauvertrages 2018

datum: 20.02.2018       dauer: 1 Tag

referent: RA Bernd Kimmich 

seminarunterlagen: Schemata und übersichten 

Handbuch „VOB für Bauleiter“   

konditionen: € 340,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

die VOb und das neue bauVertrags-
recht 2018 (hamburg)

die wichtigsten neuregelungen des 
bgb-bauvertrages 2018

datum: 01.03.2018       dauer: 1 Tag

referent: RA Markus Fiedler 

seminarunterlagen: Schemata und übersichten 

Handbuch „VOB für Bauleiter“   

konditionen: € 340,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

die VOb und das neue bauVertrags-
recht 2018 (rOstOck)

die komplette VOb/b an zwei tagen - unser 
meistgebuchtes seminar

datum: 22./23.03.2018       dauer: 2 Tage

referent: RA Bernd Kimmich 

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

konditionen: € 670,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

bauleiterschulung: 
die VOb/b in der Praxis (berlin)

die wichtigsten neuregelungen des 
bgb-bauvertrages 2018

datum: 12.02.2018       dauer: 1 Tag

referent: RA Bernd Kimmich 

seminarunterlagen: Schemata und übersichten 

Handbuch „VOB für Bauleiter“  

konditionen: € 340,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

die VOb und das neue bauVertrags-
recht 2018 (berlin)

rechtssicherheit bei der kaufmännischen ab-
wicklung von bauvorhaben

datum: 22.02.2018       dauer: 1 Tag

referent: RA Markus Fiedler 

seminarunterlagen: umfangreiches Skript  

konditionen: € 340,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

VOb für kaufleute

die komplette VOb/b an zwei tagen - unser 
meistgebuchtes seminar

datum: 07./08.05.2018      dauer: 2 Tage

referent: RA Bernd Kimmich 

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

konditionen: € 670,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

bauleiterschulung: 
die VOb/b in der Praxis (hamburg)

kimmich . bach 
VOb für bauleiter
erläuterungen, Praxisbeispiele, musterbriefe
6. aktualisierte Auflage, 2017, 990 Seiten

14,8 x 21,0 cm, Buch (Softcover), 54,00 €

ISBN: 978-3-8462-0510-5

Die 6. Auflage des Werkes „VOB für Bauleiter“ be-

rücksichtigt die Reform des Bauvertragsrechts im 

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) für ab dem 

01.01.2018 abgeschlossene Bauverträge sowie die 

Neuregelungen der VOB/B 2016. Alle für den Prak-

tiker relevanten Fragen, insbesondere die Auswir-

kungen des neuen BGB-Bauvertragsrechtes auf 

VOB/B-Bauverträge, werden von den Autoren be-

sprochen und in ihren Auswirkungen auf die Ver-

tragspraxis dargestellt.

Das Buch basiert auf den jahrelangen Erfahrungen 

der Autoren, die sich nahezu ausschließlich mit 

dem Privaten Baurecht beschäftigen und überwie-

gend in der baubegleitenden Rechtsberatung tätig 

sind.

die VOb/b an einem tag (Vergütung und nach-
träge; ausführungsfristen und behinderungen; 
abnahme und mängel; stundenlohnarbeiten;  
abrechnung; sicherung der Werklohnforderung)

datum: 12.04.208       dauer: 1 Tag

referent: RA Markus Fiedler

seminarunterlagen: Handbuch „VOB für Bauleiter“  

konditionen: € 340,00 zzgl. USt pro Teilnehmer

einführung in die VOb 



Interview mit der neuen Hauptgeschäftsfüh-
rerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und 

Brandenburg e. V., Frau Dr. Manja Schreiner

neWsletter: Frau Dr. Schreiner, Sie haben 
bisher die Abteilung Organisation und Recht 
beim Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) geleitet. Wie kommt es, dass Sie nunmehr 
Verantwortung in einem regionalen Bauverband 
übernehmen? 
dr. schreiner: Auch in meiner Tätigkeit 
beim ZDH war ich der Bauwirtschaft eng ver-
bunden. Die von mir begleiteten Gesetzesän-
derungen beim Zahlungsverzug, dem Mängel-
gewährleistungsrecht und der 
Insolvenzanfechtung betreffen vor allen Din-
gen den Bausektor. Wenn ich nunmehr Ver-
antwortung für den größten Bauwirtschafts-
verband in dieser Region übernehme, dann 
möchte ich nicht nur sehen, wie diese Ände-
rungen in der Praxis angekommen sind. Viel-
mehr will ich den betrieblichen Alltag in un-
seren Mitgliedsunternehmen als 
Ausgangspunkt nehmen, um nützliche und 
sinnvolle Verbesserungen anzustoßen. Auch 
wenn die Konjunktur brummt, gibt es eine 
Reihe von Projekten, die angefasst werden 
müssen bzw. bei denen wir nicht lockerlassen 
dürfen.

neWsletter: Könnten Sie das für unsere Le-
ser konkretisieren? 
dr. schreiner: Zum einen geht es um die 
Bekämpfung der Schwarzarbeit, wobei ich hier 
an die Arbeit meiner Vorgänger anknüpfen 
kann. Die Fachgemeinschaft Bau hat in der Ver-
gangenheit schon Beachtliches geleistet, z. B. 
durch die Einrichtung von Baustellenläufern. 
Trotzdem liegt immer noch Einiges im Argen, 
insbesondere, weil die bestehenden Gesetze 
nicht konsequent umgesetzt werden. Wir müs-
sen als Verband noch mehr Bewusstsein bei 
Auftraggebern und Behörden schaffen, damit 
ein fairer Leistungswettbewerb sichergestellt 
wird. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die 
Qualifikation der dortigen Projektbeteiligten. 
Sie sollten über die notwendige Kompetenz ver-
fügen, Angebote technisch und betriebswirt-
schaftlich adäquat einstufen zu können. Und 
ich habe kein Verständnis dafür, dass nachge-
wiesene Verstöße nicht konsequent geahndet 

werden, sondern es häufig zu Verfahrenseinstel-
lungen nach § 170 Abs. 2 StPO kommt, weil 
die Ermittlungen angeblich keinen genügenden 
Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage bie-
ten.

neWsletter: Welche Projekte liegen Ihnen 
noch am Herzen?
dr. schreiner: Unsere Mitgliedsunterneh-
men geraten personell immer mehr an ihre 
Grenzen. Dies liegt nicht nur an der guten Auf-
tragslage, sondern an einem mittlerweile besorg-

niserregenden Fachkräftemangel (den übrigens 
auch die öffentliche Bauverwaltung spürt). Mit 
bloßen Werbekampagnen ist es hier nicht getan. 
Vielmehr muss die berufliche Bildung besser ge-
fördert werden. Einen Schwerpunkt setzen wir 
beispielsweise nicht nur auf die klassische duale 
Ausbildung, sondern suchen die Zusammenar-
beit mit den Hochschulen der Region. Die Ver-
knüpfung von Praxis und Studium schafft eine 
Win-Win Situation für alle Beteiligten. Zudem 
wollen wir das Berufsfeld Bauwirtschaft insge-
samt attraktiver machen - auch durch gezielte 
Aufklärungsarbeit bei den Multiplikatoren. Wir 
sehen im Übrigen eine Chance für die Integrati-
on von Flüchtlingen, zumindest was die Fachar-
beiterebene angeht. Dies setzt aber eine entspre-
chende Sprachförderung voraus. Qualitativ 
hochwertige und passgenaue (berufsbegleitende) 
Angebote sollten von den Bildungsinstitutionen 
weiter aufgestockt werden. Unser Lehrbauhof 
hat sich dieser Aufgabe schon angenommen. 
Zudem muss es uns gelingen, mehr Frauen für 
die Branche zu gewinnen. Die Digitalisierung 
bringt gerade für sie neue spannende Entwick-
lungsmöglichkeiten in Bauunternehmen. 

neWsletter: Wie von Ihnen bereits ange-
sprochen, hat auch die Bauverwaltung Nach-
wuchssorgen. Spüren das auch Ihre Baubetriebe 
bei der Abwicklung öffentlicher Bauvorhaben?
dr. schreiner: Hier ist zweierlei zu bekla-
gen. Zum einen hat der Berliner Senat zwar das 
„Jahrzehnt der Investition“ angekündigt, doch 
kommt die Bauverwaltung mit der Ausschrei-
bung konkreter Projekte aufgrund des Personal-
mangels kaum noch hinterher. In Anbetracht 
der maroden Infrastruktur und der für öffent-
liche Bauvorhaben bereitgestellten Finanzmittel 
muss es hier viel schneller gehen. Zum anderen 
kommen konkrete Bauprojekte aufgrund feh-
lender Genehmigungen oder Kompetenzstrei-
tigkeiten auf Seiten der öffentlichen Hand nicht 
in Gang bzw. verzögern sich. Auch wenn die 
Bauverwaltung in Berlin zweistufig angelegt ist, 
sollte Bauwilligen bzw. Unternehmen eine 
„One-Stop-Agency“ zur Verfügung stehen, wel-
che den bürokratischen Lebensweg eines Bau-
vorhabens begleitet. Hier ist auf Seiten des Ver-
bandes noch viel Überzeugungsarbeit in Rich-
tung Politik zu leisten.

neWsletter: Es hätte uns auch gewundert, 
wenn Sie jetzt völlig von einer verbandspoli-
tischen Tätigkeit Abstand genommen hätten. Wie 
wollen Sie denn solche Gespräche angehen?
dr. schreiner: Mit Beharrlichkeit und 
Pragmatismus, was mir aufgrund meiner nord-
deutschen Herkunft nicht schwerfällt. Ich be-
vorzuge es, lieber wenige Themen anzufassen, 
diese dann jedoch mit der nötigen Intensität zu 
bearbeiten. Das ist mir bereits in der Vergan-
genheit gelungen und soll auch bei meiner jet-
zigen Aufgabe gelten.

neWsletter: Eine letzte Frage mit der Bitte 
um eine kurze Antwort: Wie sieht es mit der Zu-
sammenarbeit mit anderen Verbänden in der Re-
gion aus?
dr. schreiner: Viele der von mir genann-
ten Themen betreffen die Bauwirtschaft insge-
samt, sodass wir in einer konstruktiven, the-
menbezogenen Zusammenarbeit mit anderen 
Verbänden gute Chancen sehen gemeinsam für 
die Branche erfolgreich zu sein.

neWsletter: Frau Schreiner wir danken für 
dieses interessante Gespräch.

Die FG Bau hat eine neue Hauptgeschäftsführerin!
das aktuelle interVieW
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